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SCHREIBEN VON LANDAMMANN UND LANDRAT VON SCHWYZ AN BUERGERMEI-

STER UND RAT VON ZUERICH

"Wir habent aus Eurem [ gemeint Zürich , den Vorort der eidg . Orte ] uns . . .

under dato Januarii Einkhumen schreiben und den beygelegten Copyen ersechen,

was über die bey Jr . . . Königl . Mayestet zue franckhreich [Ludwig  XIV . ]

etwelchen dero hochen Standts Versöhnen unnd Ministris von [ der am 15 . Dezem-

ber 1649 begonnenen Xlllörtigen Tagsatzung in ] Baden aus wegen üblen trac-

taments gemachte schrifft angelegenliche Instanz erfolgt und was den abge-

danckhten Hauptleüten , Officieren und Soldaten Jn der Claus [ =Fort de l 'Ec-

luse ] bey Jrem heimbzug begegnet ist . Nun falt uns gantz schmertz und errrp-

findtlich vor , das unsere des gesambten lobl . Eidtg . Standts so treüw und

bestgemeinte Jnterposition und geleiste Assistenz mehres nit gefruchtet , dan

das anstatt der verhofften Verbesserung die bösserung zu verspüren , Massen  .

das von Obersten und Hauptleüten de Novo einkhormes Klagschreiben mit mehrem

zue erkhennen gibt , für das Eine . Fürs ander aber ist unns mit gröstem unserm

misfallen und verwundern zu vememmen vorkhommen , samb solte der Eüwer Haubt-

man [ Heinrich ] B ü r c k l i sich unnderfangen haben , bey seiner zue Baden

genormen Wegreis , aus dem an . . . Königl Mayestet zue franckhreich abgangnem

schreiben , bey dessen besiglung , die eingelegte translation auszenemmen , und

sich umb sovill Verlauten lassen , dass Er umb der Obrigkeiten und anndem an

Jr Königl . Mayestet abgangnen schreiben einverleibten ansprachen , zue ge-

denckhen einiche antwortt noch Intention habe . Welche begegnus wir aber desto

liechter auffnemmen , Sittenmahlen wir zum öffteren , da andere lobl . ohrt

gratificiert worden , zuesechen noch darbey die nachreden haben müessen , Samb

man wir auf unzeitige Resolution ungewüss gangen und der meinung waren alles

nach unserm Humor zue verleiten , ohngeachtet wir eben das Jenige berath-

schlaget und beschlossen haben , was dermahlen von gesambten lobl . Eidtgen.

leib approbiert und Jn effect zue richten erkhent worden , da wir Jedem unpas¬

sionierten gemüett heimbgeben zue erkhennen , ob selbiges oder diser Zeit bes¬

ser gewessen were , au ff disen Schluss und Execution zue gehen . Nun sye Jme

wie Jme wolle , so finden wir dise also beschaffen , das hierob ein steife zue-

sammenhaltung , aus dessen ermanglung unsere lobl . Nation Jn Verachtung und  .

armbseligkeit geratten , höchst erforderlich ist . Darumben da wir unns von

J



gesambten ZobZ . Eidtgen . Zeib nit sünderen , sondern mit Eüsserstem unserem ~

Vermögen , was zue reputation und erhaZtung unnseres Eidg . Standts gedeyen

mag , beyhaZten woZZen . Ja wofern wir sechen und von Eüch versichert sein wer¬

den , dass disere Überrissende Ehrendeputatschafft [ der XIII Orte nach Frank¬

reich ] , so woZ für das ein aZs andere Ohrtt SpeciaZiter aber bevelchet sein

soZte , umb der oberkeitZichen Pensionen wie auch Bircherischen und Affrischen

Regimenten A° 1636 abgedanckhten Hauptleüten annoch ausstehenden ansprachen

an gehörigen Ohrtten mit erforderndem Emst zue gedenckhen . Ja weichesse ver-

hoffen Eüch unseren G. L . A. E . wir hiemit beykommendte Patent begerter massen

überschickhen , darbey aber über angeregtes begeren , bey deme allein darumb

abgefertigten Pötten einer fründteidgen . Antwortt erwarten wollen . "
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